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Fünf Jahre RdZ – ein Wimpernschlag oder
eine halbe Ewigkeit?
UnsereZeitschrift„RechtderZahlungsdienste(RdZ)“feiert indiesemJahr
fünfjähriges Jubiläum. Fünf Jahre – das ist nicht lang, denktman vielleicht
im ersten Augenblick, doch als die RdZ am 27.2.2020 in diesem Verlag
dasLichtderWelterblickte, sahdieErdenochdeutlichandersaus:Zudie-
semZeitpunktwarnichtabsehbar,welcheFolgendieAusbreitungdesCo-
ronavirus in den kommenden Jahren für die ganzeWelt habenwürde, der
Ukrainekrieg lagnoch inweiter Ferne, und inBerlin regierte dieGroßeKo-
alition unter der Führung von Angela Merkel. Also wirklich nur ein Wim-
pernschlag oder nicht doch gefühlt eine halbe Ewigkeit? Gleiches gilt für
denZahlungsverkehr:2020wardieÜberarbeitungderZweitenZahlungs-
diensterichtlinienochZukunftsmusik, zumDigitalenEuro existierten erst
vage Ideen,undesgabauchnochkeineeuropäischeRegulierung imKryp-
tobereich. In den RdZ-Beiträgen der letzten fünf Jahre spiegeln sich so-
wohl die (geo)politischen Veränderungen als auch die Entwicklungen in
der Zahlungsverkehrslandschaft: Herausgegriffen seien zum ersten
Punkt nur der Beitrag der früheren Bundesjustizministerin Lambrecht zur
BekämpfungderGeldwäsche imSommer2021sowiedieErsteSeite von
Simon zummöglichen Ausschluss von Russland aus dem SWIFT-System
in der dann ausgerechnet genau am Tag des Kriegsausbruchs in der
Ukraine erschienenen RdZ-Ausgabe. Was den zweiten Punkt betrifft, so
hat die RdZ die Entwürfe für eine dritte Zahlungsdiensterichtlinie, die
DiskussionderKonzeptezumDigitalenEurounddieEntwicklungderMar-
kets in Crypto-Assets Regulationmit diversen Beiträgen publizistisch ak-
tiv begleitet. Manches hat den Fünf-Jahreszeitraum auch nicht überlebt:
In der Sache denke man etwa an die Kryptowährung Diem oder die Ver-
wahrentgelte, die, 2020 eingeführt, nun vom BGH zumindest teilweise
„kassiert“ wurden (mehr dazu in Heft 2/2025). In der Zeitschrift stellen
wir mit dieser Ausgabe die bisherige Seite mit den Abstracts zu den Auf-
sätzen zugunsten einer weiteren Seite für Entscheidungsreports ein.

RdZ – das ist aber nicht nur die Printausgabe. Als Abonnent erhalten Sie
zugleich den dauerhaften kostenfreien Zugang zu unserer RuW-Online-
Datenbank. Somit haben Sie den direkten digitalen Zugriff auf alle Inhalte
derRdZ.Auch in die externenDatenbankenhat dieRdZ in den letzten Jah-
ren Eingang gefunden: Seit Herbst 2020 sind alle RdZ-Beiträge bei juris
abrufbar und seit Beginn bzw. Ende letzten Jahres auch in der RDBManz
sowie bei beck-online zu finden. Darüber hinaus verfügt die RdZ über
eine eigene Homepage (www.rdz-online.de) sowie ein LinkedIn-Konto.

Schließlich gibt es inzwischen nun auch schon zwei Jahre das RdZ-
Webinar „Payment After Work“, bei dem jeweils eine Woche vor Erschei-

nen der RdZ im Februar, Juni und Oktober ein Aufsatzthema der aktuel-
len Ausgabe zum Gegenstand eines Kurzvortrags mit anschließender
Diskussion in einem einstündigen Webinar um 18 Uhr gemacht wird.

Zum Konzept der RdZ haben wir viel positive Resonanz erhalten, die uns
zeigt, dass wir mit dieser Zeitschrift offensichtlich eine Marktlücke be-
setzt haben. Binnen kürzester Zeit konnte sich die RdZ erfolgreich in der
Fachmedienlandschaft etablieren.

Am Zustandekommen einer RdZ-Ausgabe sind viele Menschen beteiligt,
angefangen von den Herausgebern und dem Beirat über Autoren, die Re-
daktionsassistenz und den Setzer bis hin zu den Kollegen in der Produktion
und im Vertrieb. Ihnen allen gebührt ein ganz herzlicher Dank für die Mühe
und Zeit, die sie für die RdZ aufwenden. Auch dort gibt es im Laufe der Zeit
Veränderungen, von denen zwei der gravierendsten an dieser Stelle he-
rausgegriffen seien: Wie schnell die Zeit manchmal vorbei sein kann, hat
uns auf sehr tragische Weise der frühe Tod unseres Beiratsmitglieds
Prof. Dr. PhilippSandnergezeigt, der am16.1.2024 imAlter vonnur 43 Jah-
ren verstorben ist, was uns alle sehr berührt hat. Nur wenigeWochen zuvor
hatte er noch eine Erste Seite zum Digitalen Euro für die RdZ verfasst. Wir
werden uns stets sehr gerne und dankbar an ihn erinnern. – Im RdZ-He-
rausgeberteam hat Dr. Mathias Hanten zu Beginn des Jahres den Staffel-
stab an Dr. Christian Conreder übergeben und ist in den RdZ-Beirat ge-
wechselt, denn, lieber Herr Dr. Hanten, Sie meinten, alles habe seine Zeit.
Sie hatten die Idee zu dieser Zeitschrift und haben sich fünf Jahre lang mit
viel Esprit, CharmeundZeit in denEntstehungsprozessderHefte und– seit
2023 – die Moderation der RdZ-Webinare eingebracht. Diesen hohen Ein-
satz, für den Ihnen größter Dank gebührt, möchten wir dauerhaft sichtbar
machen, indemwir Sie in derRdZ-Beiratsliste als „Gründungsmitherausge-
ber“ ausweisen. Lieber Herr Dr. Conreder, Sie wechseln nun von der RdZ-
Beiratsmitgliedschaft in die RdZ-Herausgebertätigkeit und werden zusam-
men mit Prof. Dr. Sebastian Omlor, der die RdZ als Mitherausgeber bereits
seit der Erstausgabe in herausragenderWeise undohnedabei jemals auf die
Uhr zu sehen betreut, das Herausgeberteam bilden. Wir heißen Sie in Ihrer
neuen Funktion bei der RdZ ganz herzlich willkommen und freuen uns auf
die Zeitmit Ihnen!

Zeit ist relativ – das wusste schon Albert Einstein. Mir ist die Zeit bei der
Erstellung der RdZ in den letzten fünf Jahren nie lang geworden. Möge
es Ihnen bei der Lektüre der RdZ in den nächsten fünf Jahren genauso
ergehen!

Die RdZ hat sich binnen kürzester Zeit
erfolgreich am Markt etabliert.
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